
 

 

  INFORMATIONEN FÜR DEN ENDSPURT ZUM ABITUR 

 

MINDESTQUALIFIKATION (Kriterien für das Bestehen des Abiturs) 

 

KURSBLOCK (Kursleistungen der vier Halbjahre) 

 Mindestens 200 Punkte aus allen anrechenbaren Kursen 

 nicht zu viele anrechnungspflichtige Unterkurse (abhängig von eurer Kurswahl) /  

keine belegpflichtigen Kurse mit 0 Punkten 

(WICHTIG: Auch die Kursergebnisse im 4. Halbjahr werden natürlich eingerechnet!)  

 

ABITURBLOCK (Ergebnisse der schriftlichen und mündlichen Abiturprüfungen) 

 Mindestens 100 Punkte (da alle Prüfungsfächer, egal ob schriftlich oder mündlich, 4-fach zählen, 

entspricht das im Schnitt 5 Punkten in allen fünf Prüfungsfächern) 

 Maximal 1 schriftliches Prüfungsfach (Leistungsfach) unter 5 Punkten 

 Maximal 2 der insgesamt 5 Prüfungsfächer unter 5 Punkten 

 Kein schriftliches oder mündliches Prüfungsfach mit 0 Punkten1 

Gegebenenfalls müssen zur Erfüllung dieser Kriterien also neben den  

regulären mündlichen Prüfungen noch Zusatzprüfungen abgelegt werden,  

um die Voraussetzungen zu erfüllen. 

 

Klammern von Kursen und Doppelgewichtung von Leistungsfächern 

Erst mit dem Erhalt des Zeugnisses der KS 2.2 wird endgültig festgelegt, welche Kurse (sinnvoll) 

geklammert werden können und welche Leistungsfächer letztlich doppelt gewichtet werden. 

 

Noch Fragen? 

Bei Fragen bitte den Leitfaden zum Abitur 2024 oder uns Oberstufenberater konsultieren  

(Den Leitfaden findet ihr auf der Moodle-Seite der KS2 und der Website der Oberstufenberatung)  

 

(Bitte nicht nur auf die Gerüchteküche und „FakeNews“ aus WhatsApp-Gruppen verlassen 😉) 

                                                           
1 NULL-PUNKTE-REGELUNG IM SCHRIFTLICHEN UND MÜNDLICHEN ABITUR (Abitur 2024) : 
 
Bei 0 Punkten in einem schriftlichen Abiturfach muss automatisch eine mündliche Zusatzprüfung abgelegt werden  
In dieser mündlichen Zusatzprüfung müssen mindestens 3 Notenpunkte erreicht werden. 
 
Bei 0 Punkten in einer regulären mündlichen Abiturprüfung besteht die Möglichkeit eine zusätzliche mündliche 
(Nach-)Prüfung etwa eine Woche nach der ursprünglichen Prüfung abzulegen.  
Hier müssen in der Zusatzprüfung dann mindestens 2 Notenpunkte erreicht werden. 


